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Abwägung- und Satzungsbeschluss

1. Verfahrensstand

2. Änderung seit der Auslegung

3. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

4. Beschlussantrag 
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Plangebiet

• Lage am nordöstlichen Ortsrand von 
Seebronn an der Achalmstraße

• Größe Planbereich 0,43 ha
• Reduzierter Geltungsbereich seit 

Aufstellungsbeschluss aufgrund des 
ökonomischen Platzverbrauchs des 
Hochbauentwurfs (Wettbewerb)
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Übergeordnete Planung / Verfahren

• Regionalplan: Fläche liegt in regionalem 
Grünzug (VBG); mit Bebauungsplan erfolgt 
abschließende Ausformung des Grünzugs

• FNP: Planbereich derzeit noch als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt und 
als Außenbereich gem. §35 BauGB 
einzustufen

• Daher Aufstellung Bebauungsplan im 
umfassenden Verfahren nach §2 und 2a 
BauGB mit Umweltbericht und parallele 
Änderung des FNP erforderlich
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Verfahrensstand

21.03.2018    OR Empfehlungsbeschluss 
17.04.2018    GR Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Kinderhaus“ (BV2018/031)

15.06.2020 -
29.06.2020    Frühzeitige Beteiligung

19.10.2020    OR Empfehlungsbeschluss
10.11.2020    GR Auslegungsbeschluss (BV2020/223)

30.11.2020-
08.01.2021    Öffentliche Auslegung

17.03.2021    OR Vorberatung Satzungsbeschluss
23.03.2021    GR Satzungsbeschluss BV 2021/016
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Umweltauswirkungen / Gutachten

Erfolgte Gutachten Artenschutz
- Artenschutzrechtliche Untersuchung (Habitatstrukturanalyse mit 

Relevanzprüfung durch HPC AG Rottenburg, 12.07.2018 und 06.12.2018)

- Vertiefte Untersuchungen zum Artenschutz; spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung durch HPC AG Rottenburg erfolgte im Jahr 2019, Ergebnis 19.03.2020

- Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung von der HPC AG 
Rottenburg, 10.09.2020, ergänzt 11.01.2021



- Artenschutzrechtliche Untersuchung (Habitatstrukturanalyse mit 
Relevanzprüfung 06.12.2018)

Empfehlung: vertiefte Untersuchung der Vogel- und Fledermausarten

- Vertiefte Untersuchungen zum Artenschutz; spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung erfolgte im Jahr 2019, Ergebnis 19.03.2020

Ergebnis: durch reduzierten Geltungsbereich werden die Flurstücke 
mit sensiblem Baumbestand nicht mehr beansprucht. Das Vorhabensgebiet
wird von Fledermäusen und Vögeln ausschließlich zum Jagen frequentiert, 
insofern keine unmittelbaren artenschutzrechtlichen Konflikte.  
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Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, 10.09.2020, ergänzt 
11.01.2021

• geplante Bebauung und die vorgesehenen Hof- und Stellplatzflächen sind als Eingriffe i.S. des 
Naturschutzgesetzes zu werten!

• insbesondere Schutzgüter Arten und Lebensräume sowie Boden betroffen

• FFH-Mähwiese im Geltungsbereich, Ausgleich durch Entwicklung flächengleicher 
Wirtschaftswiese zu magerer Flachlandmähwiese auf Gemarkung Seebronn

• Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergibt nach Anrechnung FFH-Mähwiese und planinternen 
Maßnahmen ein Defizit von 18.310 Ökopunkten (v.a. durch Versiegelung und Überbauung 
verursacht, durch weitere planexterne Maßnahmen zu kompensieren, Monitoring vorgesehen)
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Entwurf Kinderhaus (Wettbewerb)
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Entwurf Kinderhaus (Wettbewerb)
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Bebauungsplan
Satzungsbeschluss
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Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung: Fläche für Gemeinbedarf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB,

Zweckbestimmung „Kindertageseinrichtung“

Maß der baulichen Nutzung: max. überbaubare Grundfläche 1200 m²

Höhe der baulichen Anlagen: maximale Gebäudehöhe 8,50 m

Bauweise: abweichende Bauweise

Grünfläche: Private Grünfläche

Gehölzpflanzungen: Pflanzgebote

Pflanzbindungen: Erhalt und Pflege der dargestellten Bäume



Öffentliche Auslegung und Beteiligung der 
Behörden und Träger sonstiger Belange
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Die Beteiligung wurde im Rahmen der Auslegung im Zeitraum vom 30.11.2020 bis 
einschließlich 08.01.2021 durchgeführt. 

Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
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Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB fand mit Schreiben vom 13.11.2020 im genannten Zeitraum statt. 
Von behördlicher Seite erfolgten fünf Rückmeldungen:

• Regionalverband Neckar-Alb: aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken
• Regierungspräsidium Tübingen: keine Bedenken
• Deutsche Telekom: Berücksichtigung Leitungsbestand
• Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau:

Hinweise zur Geotechnik und zum Baugrund, Empfehlung objektbezogene   
Baugrunduntersuchung
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• Landratsamt Tübingen - Abteilung 30.1 Recht und Naturschutz:
 Umweltprüfung / Bebauungsplan: Umweltprüfung einschließlich Eingriffs- / 

Ausgleichsregelung - Stellungnahme
 Artenschutz: Erfolgten Untersuchungen und deren Ergebnissen wird 

zugestimmt, 
 Schutzgebiete: FFH-Mähwiese - Ausgleich erforderlich, Monitoring

• Landratsamt Tübingen - Abteilung Landwirtschaft: Erhebung ob Tierhaltung auf 
Hofstelle gegenwärtig noch existiert - Stellungnahme

Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine Sachverhalte bekannt wurden, die 
einer Entwicklung des Baugebiets grundsätzlich entgegenstehen. 



Stellungnahmen
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In der Anlage 1 zur Sitzungsvorlage sind alle Stellungnahmen von Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ausführlich dargestellt.
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Geplantes weiteres Vorgehen
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• Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes)



Beschlussantrag
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Der Gemeinderat
- stimmt den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung zu den während der 

öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen zu, 
- stimmt der Begründung in der Fassung vom 25.09.2020, ergänzt 11.01.2021 

und dem Umweltbericht in der Fassung vom 10.09.2020, ergänzt 11.01.2021 
zum Bebauungsplan zu,

- beschließt den Bebauungsplan „Kinderhaus“ in der Fassung vom 25.09.2020 
sowie den Textteil in der Fassung vom 25.09.2020 und die örtlichen 
Bauvorschriften für dieses Gebiet vom 25.09.2020 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
bzw. § 74 Abs. 7 LBO als Satzung.


